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anfedjtbar ift, beim meiftens hanbelt es

fid) gor nidjt um einen Betreffenden, fon«

bem um einen Betroffenen.
p. m., HI. Blfo ber Sofjn bes £>errn

Pfarrers Sfcljubi in 3Ioribo möchte fei«

nen Stammbaum ins ©nglifclje überfein,
finbet aber in keinem B3örterbud) bie

Bebeutung uon „Sagroenoogt", roeldjes
21mt einer feiner Borfatjren innegehabt
bat. B3ir geben gern Auskunft über ben

îltlantifdjen ögean binroeg; oieileicbt hö«

ren aud) anbere £efer gern einmal, roas
bas merktoürbige B3ort bebeutet.

„Sagroen", mittelbod)beutf(b „Sag«
man", mar urfprünglid) ein Slädjenmah
für ein Stück £anb, bas ein Biotin in
einem Sag bearbeiten kann. Baraus bot

3ur 54. Aufgabe
Sidjer ift keinem aufmerkfamen £efer

gang toobl geroefen, als er im „Bunb"
las, ein Begierungsrat habe erklärt: „Ber
3entraloorftanb... beftätigl..., nie leere

B3at)lgettel beftellt ober burd) Britte be«

ft eilt hüben gu laffen." tüber roie

hätte er benn fageti follen? ©ine oer«

groichte Sache, bie brei 3eitroörtcr rid)tig
in ihr gegenfeitiges Bcrl)ältnis gu ftellen
unb in bie richtige Beihettfolge gu brin»

gen! 3n iniinblidjer Bebe ift bie @nt«

gleifung oergeihlid). Ber Stud) ift, bajf
ber 3entraloorftanb etroas nidjt nur nicht
felber tut ober getan hat, fonbern hat tun
ober oielmehr nidjt tun laffen. ©eben
mir Sdjritt für Schritt nor : B3as man
beftätigt, kann man burd) bie Bennform
mit „gu" ausbrücken, unb roenit bie gu

beftätigenbe Sjanblung fchon gefdjchen ift,
muh bas $ilfsgeitmort ber Bergangen«
heit in ber Bennform mit „gu" erfd)ef«

fid) im ©larnerlanb bie Bebeutung ,,©e»
meinbe" entroickelt; fo befteljt ber5?anton
©larus aus 28 Sagmen. Ber Sagroen«

Bogt nun ift ber ©emeinbeoerroalter,
alfo nidjt etroa ber ©emeinbeuorftefjer
ober Bürgermeifter, fonbern ber Blann,
ber bie ©üter ber ©emeinbe uerroaltet
unb bie öffentlidjen Arbeiten leitet, ©s
roirb nidjt fdjroer fein, bafür einen eng«

lifchen Sitel gu finben. „Bogt" fagt man
heute noch für ben Bormunb einer B5ai«
fe ; er ift immer ein Berroalter in öffent«

lidjem Auftrag. „Sagroenuogt" ift alfo
ein munbartlidjer, aber im ©larnerlanb
amtlich gebräuchlicher ?lusbrudt; kein
2Bunber, ift er in keinem 333örterburi)

gu finben.

nen, ebenfalls am Sdjluffe. Bitfitig ift
alfo: „3d) beftätige, beftellt gu haben."
SBenn biefer Borftanb nur hätte beftä«

tigen müffen, bah ff felber keine leeren

B3al)!gettel beftellt habe, hätte ber Beb«

ner fidjer richtig gefagt: „.. nie leere

2Bat)tgettel beftellt gu haben". 5Iber ber

Borftanb beftätigt nod) ein groeites: er

hat fie aud) nidjt beftelten laffen. Bod)
bas änbert nichts an ber Satfadje, bah
ber Bebenfag auf „gu haben" ausgehen

muh, benn aud) bicfe Sfanblung (ober

Bidjthanblung) liegt in ber Bergangen»
heit, unb ber Borfdjlag : „beftellt gu ha«

ben ober beftellt haben gu laffen" kamt

nidjt ridjtig fein, fonbern gufammen er»

gibt bas : „Ber 3entraloorftanb beftätigt,
nie leere B3at)lgettet beftellt ober burd)
Britte be ft eilen laffen gu habe it."
B5tr ftellen einanber gegenüber:
falfd) : beftellt haben gu laffen

ridjtig: beftellen laffen gu haben.

Zuc ©cbättfung des 6pt?ad)gefübl5
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anfechtbar ist, denn meistens handelt es

sich gar nicht um einen Betreffenden, son-

dern um einen Betroffenen.
A. M., !N. Also der Sohn des Herrn

Pfarrers Tschudi in Florida möchte sei-

neu Stammbaum ins Englische übersetzen,

findet aber in keinem Wörterbuch die

Bedeutung von „Tagwenvogt", welches

Amt einer seiner Borfahren innegehabt
hat. Wir geben gern AusKunst über den

Atlantischen Ozean hinweg? vielleicht hö-
ren auch andere Leser gern einmal, was
das merkwürdige Wort bedeutet.

„Tagwen", mittelhochdeutsch „Tag-
wan", war ursprünglich ein Flächenmaß
für ein Stück Land, das ein Mann in
einem Tag bearbeiten kann. Daraus hat

Zur S4. Aufgabe
Sicher ist keinem aufmerksamen Leser

ganz wohl gewesen, als er im „Bund"
las, ein Regierungsrat habe erklärt: „Der
Zentralvorstand... bestätigt..., nie leere

Wahlzettcl bestellt oder durch Dritte be-
stellt haben zu lassen." Aber wie
hätte er denn sagen sollen? Eine ver-
zwickte Sache, die drei Zeitwörter richtig
in ihr gegenseitiges Verhältnis zu stellen
und in die richtige Reihenfolge zu brin-
gen! Zu mündlicher Rede ist die Ent-
gleisung verzeihlich. Der Fluch ist, daß
der Zentralvorstand etwas nicht nur nicht
selber tut oder getan hat, sondern hat tun
oder vielmehr nicht tun lassen. Gehen
wir Schritt für Schritt vor: Was man
bestätigt, kann man durch die Nennform
mit „zu" ausdrücken, und wenn die zu
bestätigende Handlung schon geschehen ist,

muß das Hilfszeitwort der Bergangen-
heit in der Nennform mit „zu" erschei-

sich im Glarnerland die Bedeutung „Ge-
meinde" entwickelt? so besteht der Kanton
Glarus aus 28 Tagwen. Der Tagwen-
Bogt nun ist der Gemeindeverwalter,
also nicht etwa der Gemeindevorsteher
oder Bürgermeister, sondern der Mann,
der die Güter der Gemeinde verwaltet
und die öffentlichen Arbeiten leitet. Es
wird nicht schwer sein, dafür einen eng-
lischen Titel zu finden. „Bogt" sagt man
heute noch für den Bormund einer Wai-
se? er ist immer ein Verwalter in öffent-
licheni Auftrag. „Tagwenvogt" ist also
ein mundartlicher, aber im Glarnerland
amtlich gebräuchlicher Ausdruck? kein

Wunder, ist er in keinem Wörterbuch

zu finden.

nen, ebenfalls am Schlüsse. Richtig ist

also: „Ich bestätige, bestellt zu haben."
Wenn dieser Borstand nur hätte bestä-

tigen müssen, daß er selber keine leeren

Wahlzettel bestellt habe, hätte der Red-

ner sicher richtig gesagt: „.. nie leere

Wahlzettel bestellt zu haben". Aber der

Borstand bestätigt noch ein zweites: er

hat sie auch nicht bestellen lassen. Doch
das ändert nichts an der Tatsache, daß
der Nebensatz auf „zu haben" ausgehen
muß, denn auch diese Handlung (oder

Nichthaudlung) liegt in der Bergangen-
heit, und der Borschlag: „bestellt zu ha-
den oder bestellt haben zu lassen" kann
nicht richtig sein, sondern zusammen er-

gibt das: „Der Zentralvorstand bestätigt,
nie leere Wahlzettel bestellt oder durch

Dritte be st elle n lassen zu habe n."
Wir stellen einander gegenüber:
falsch: bestellt haben zu lassen

richtig: bestellen lassen zu haben.

Sur Schürfung des Sprachgefühls
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Nun befriebigt uns aber aud) bicfe

grammatifcg richtige 5orm nicgt, benn

bie brei Nennformen (Snfirtitioe) nacg«

einanber gaben etroas Berroirrenbes, jurn
Seil fcgon besfjalb, roeil „laffen" gier

nur fcbeinbar Nennform ift, in N5irhlicg«
beit aber als 3Jïittelroort ber Vergangen'
beit bient, raie es nacg Nennformen ge«

bräud)lid) ift. 2Bir fagen ja: „3d) batte
meinen 6d)irm babeim gelaffen; id)

babe ibn bann bolen laffen." Äein
ÜBunber, finb bem Nebner bie Singe,
oielmegrSätigkeiten, nod) oieltnegr Nicgt«

tätigkeiten, etroas burdjeinanbergekom«
men! Seutfcg ift roirklid) eine fdjroere

Spracge!
21ber mie beffer madjen? — ßöjft fid)

nid)t eine ber brei Nennformen aus«

fcgalten? Sas können mir, roenn mir ben

3itbalt ber Betätigung nid)t burrb bie

Nennform mit „gu" roiebergeben, fonbcrn

ftatt bes nerkürgten einen ridjtigen Ne«

benfag bilben. S)as kann mit ober obne

bas Binberoort „bafs" gefd)cben. îllfo
beftätigt biefer Borftanb
entroeber: „er gäbe nie beftellt ober

beftellen laffen"
ober: „baff er nie beftellt ober gäbe

beftellen laffen."
3n 3)ajf«6ägen fteljt nacg ber Negel

bie üiusfage am Sdjlujf, aud) als §ilfs«
jeitroort („bafj er gefegen fjabe") ; roenn

aber bas Ntittelroort eine 9îennform re«

giert, roirb umgeftellt („baff er itjn l)abe

kommen fegen"). 3as Beftreben, Sab»

Säge ju oermeiben, ift an fid) löblidj;
aber gier lodrert ein richtiger Nebenfat)

bie nerroirrenbe Srolge non Nennformen
etroas auf.

9Jlan kann aber nod) anbers uerein«

fachen: 3Betin man etroas „burd) Sritte"
beftellt, tut man es bod) nicfjt felbft, fon«

bern lägt es tun. 2>cr „Sritte" unb

„laffen" bilben aufammen alfo eine N3ort-
überfülle, einen Pleonasmus. îllfo könnte
man fagen, ber Borftanb beftätige, 2Bagl=
Settel „roeber felbft nod) burd) ©ritte be=

ftellt ju gaben", ©abei ift freilicg nidjt
ausgebrüdü, bab bas niemals gefegegen

fei; baruin ift nod) beffer ber Borfdjlag:

„... nie leere SBaggjettel beftellt 311 gaben,
roeber felber nod) burd) ©ritte." 2)er

Borfcglag : „baff roeber er felber, nod)

burd) Bermittlung anberer beftellt
gäbe" ift roagrfcgeinlicg fo gemeint : „.
baff er roeber felber nod) burd) Ber«

mittlung anberer beftellt gäbe". „<Sr" muff
oorausgegen, ba er Snggegenftanb für
beibe Niöglicgkeiten ift. Sie Neigenfolge
„roeber er" rocire nur möglid), roenn er

etroa gieße : „. bag roeber er felber

nod) ein Nîittelmann für igti beftellt
gäbe".

55. Aufgabe

(Sin Berlag oerfdjickt harten mit ber

Bitte: „Senken Sie uns biefe Beftell«
karte ein, um 3gnen gegebenenfalls bas

abgeänberte 3!a|f<gema aufteilen ju kön«

nen." Borfcgläge erbeten bis (Snbe bes

Nlonats.

3uc ri)dterung
C2Ius bem „Nebelfpalter")

(Sin 3mnfjägriger beobadjtet auf einem

Bauplatj, baff fid) fegroere Saften fpietenb

geben laffen, roemt nur bie Ntänner günf=

tig fludjen bagu. ©ut. "21benbs roill fein

Bater, ein etroas fcgmädjtiger Biirolift,
ben fegroeren Spaltftock nom Äeller in
ben ©arten tragen. Sie Steppe ginauf

gegt es faft nkgt. Scgliejflid) gibt ber

Smnfjägrige feinem Bater ben Nat:
„Bater, füg au öppis!" @©
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Nun befriedigt uns aber auch diese

grammatisch richtige Form nicht, denn

die drei Nennformen (Infinitive) nach-

einander haben etwas Verwirrendes, zum
Teil schon deshalb, weil „lassen" hier

nur scheinbar Nennform ist, in Wirklich-
keit aber als Mittelwort der Bergangen-
heit dient, wie es nach Nennformen ge-

bräuchlich ist. Wir sagen ja: „Ich hatte
meinen Schirm daheim gelassen; ich

habe ihn dann holen lassen." Kein
Wunder, sind dem Redner die Dinge,
vielmehr Tätigkeiten, noch vielmehrNicht-
tätigkeiten, etwas durcheinandergekom-
men! Deutsch ist wirklich eine schwere

Sprache!
Aber wie besser machen? — Läßt sich

nicht eine der drei Nennformen aus-
schalten? Das können wir, wenn wir den

Inhalt der Bestätigung nicht durch die

Nennform mit „zu" wiedergeben, sondern

statt des verkürzten einen richtigen Ne-
bensatz bilden. Das kann mit oder ohne

das Bindewort „daß" geschehen. Also
bestätigt dieser Borstand
entweder: „er habe nie bestellt oder

bestellen lassen"
oder: „daß er nie bestellt oder habe

bestellen lassen."

In Daß-Sätzen steht nach der Regel
die Aussage am Schluß, auch als Hilss-
zeitwort („daß er gesehen habe"); wenn
aber das Mittelwort eine Nennform re-

giert, wird umgestellt („daß er ihn habe

kommen sehen"). Das Bestreben, Daß-
Sätze zu vermeiden, ist an sich löblich;
aber hier lockert ein richtiger Nebensatz

die verwirrende Folge von Nennformen
etwas auf.

Man kann aber noch anders verein-

fachen: Wenn man etwas „durch Dritte"
bestellt, tut man es doch nicht selbst, son-

dern läßt es tun. Der „Dritte" und

„lassen" bilden zusammen also eine Wort-
überfülle, einen Pleonasmus. Also könnte
man sagen, der Borstand bestätige, Wahl-
zettel „weder selbst noch durch Dritte be-

stellt zu haben". Dabei ist freilich nicht
ausgedrückt, daß das niemals geschehen

sei; darum ist noch besser der Borschlag:

„... nie leere Wahlzettel bestellt zu haben,
weder selber noch durch Dritte." Der
Borschlag: „daß weder er selber, noch

durch Vermittlung anderer bestellt

habe" ist wahrscheinlich so gemeint: „.
daß er weder selber noch durch Ber-
mittlung anderer bestellt habe". „Er" muß

vorausgehen, da er Satzgegenstand für
beide Möglichkeiten ist. Die Reihenfolge
„weder er" wäre nur möglich, wenn er

etwa hieße: „. daß weder er selber

noch ein Mittelmann für ihn bestellt

habe".

SS. Aufgabe

Ein Verlag verschickt Karten mit der

Bitte: „Senden Sie uns diese Bestell-
Karte ein, um Ihnen gegebenenfalls das

abgeänderte Taxschema zustellen zu kön-
neu." Borschläge erbeten bis Ende des

Monats.

Aur Erheiterung
(Aus dem „Nebelspalter")

Ein Fünfjähriger beobachtet auf einem

Bauplatz, daß sich schwere Lasten spielend

heben lassen, wenn nur die Männer zllnf-
tig fluchen dazu. Gut. Abends will sein

Bater, ein etwas schmächtiger Bllrolist,
den schweren Spaltstock vom Keller in
den Garten tragen. Die Treppe hinauf

geht es fast nicht. Schließlich gibt der

Fünfjährige seinem Bater den Rat:
„Bater, säg au öppis!" GG
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